
Vorschau Gemeindeversammlung  
 
 
 
Donnerstag, 27. Mai 2010, 20.00 Uhr, im Saale des Kirchgemeindehauses. 
 
 
 

T r a k t a n d e n 
 
 
1.  Jahresrechnung 2009; 

a) Kenntnisnahme und Genehmigung der Nachkredite; 
b) Genehmigung der Jahresrechnung 2009. 

  
2.  Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG; 

a) Verlängerung der Leistungsvereinbarung um weitere zehn Jahre bis 
zum 31. Dezember 2025; 

b) Verlängerung des Aktionärbindungsvertrags um weitere zehn Jahre 
bis zum 31. Dezember 2025; 

c) Änderung der Artikel 1 und 6 des Reglements über die Spezialfinan-
zierung Erneuerungsfonds Bödelibad.  

  
3.  Änderung der Artikel 3 und 4 des Kurtaxenreglements vom 17. Dezember 

1985.  
  
4. Anpassung der Vereinbarung vom 16. Juni 1995 zwischen der Einwohner-

gemeinde Interlaken und den Einwohnergemeinden Matten und Unterseen 
betr. Industrielle Betriebe Interlaken.  

  
5. Beschlussfassung über das Reglement für die Spezialfinanzierung Werter-

halt Liegenschaften des Finanzvermögens. 
  
6. Feuerwehr Bödeli; Aufnahme der Gemeinde Bönigen als Verbandsgemeinde 

im Gemeindeverband Feuerwehr Bödeli.  
  
7. Wahl eines Mitglieds in die Finanzkommission.  
  
8. Abrechnungen; 

Kreditabrechnung Kongresserweiterung Interlaken.  
  
9. Verschiedenes. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

Die Geschäfte im Einzelnen  
 

1.  Jahresrechnung 2009; 
a) Kenntnisnahme und Genehmigung der Nachkredite; 
b) Genehmigung der Jahresrechnung 2009 

 

Die Jahresrechnung 2009 schliesst per 31. Dezember 2009 mit einem Ertrags-

überschuss von Fr. 71'828.18 ab. Der Voranschlag rechnete mit einem Aufwand-

überschuss von Fr. 136’790. Die Besserstellung gegenüber dem Voranschlag be-

trägt somit Fr. 208'618.18.  

 

Folgende Ereignisse haben das Ergebnis der Jahresrechnung 2009 massgeblich 

beeinflusst: 

·  Die Steuereinnahmen fielen um rund 220'000 tiefer aus als budgetiert. 

·  Minderaufwand der Zinskosten um rund Fr. 52'000. 

·  Verzögerung diverser Investitionsprojekte , wie Sanierung Schulhaus-Moos, 

Sanierung Kanalisation, Sanierung Bushaltestelle Hauptstrasse. Die harmo-

nisierten Abschreibungen sind deshalb um rund Fr. 170'000 tiefer ausgefal-

len.  

·  Der Personalaufwand ist um Fr. 160'000 höher als budgetiert.  

·  Einnahmen aus Planungsmehrwerten der Ortsplanungsrevision Fr. 269'000.  

·  Eingang der Nachlassdividende Mystery-Park AG Fr. 89'000. 

 

Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung beantragen, die Jahresrech-

nung 2009 sowie die erforderlichen Nachkredite zu genehmigen.  

 

 

2.  Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG; 
a) Verlängerung der Leistungsvereinbarung um weiter e zehn Jahre 

bis zum 31. Dezember 2025; 
b) Verlängerung des Aktionärbindungsvertrags um wei tere zehn 

Jahre bis zum 31. Dezember 2025; 
c) Änderung der Artikel 1 und 6 des Reglements über  die Spezialfi-

nanzierung Erneuerungsfonds Bödelibad.  
 



 

 

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2005 haben die Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürger von Matten einer Leistungsvereinbarung, einem Aktionärs-

bindungsvertrag sowie einem Reglement Spezialfinanzierung Erneuerungsfonds 

betreffend die Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG zugestimmt. Diese Regelung ist 

bis 2015 befristet. Die Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG plant nun die weiteren 

Sanierungsetappen, die über das Jahr 2015 hinausreichen. Um diese Sanierun-

gen angehen zu können, braucht der Verwaltungsrat die Sicherheit der Gemein-

debeiträge auch über das Jahr 2015 hinaus, weshalb er bereits jetzt um Verlänge-

rung der Spezialfinanzierung um zehn Jahre bis ins Jahr 2025 ersucht. Gemäss 

Bödelischlüssel beträgt der jährliche Beitrag der Gemeinde Matten Fr. 138'260.00. 

 

Die Annahme gleichlautender Vorlagen in den drei Bödeligemeinden hat es dem 

Bödelibad bis heute erlaubt,  

·  die finanzielle Situation (Rentabilität, Liquidität) zu verbessern, 

·  überbewertete Bilanzpositionen durch zusätzliche Abschreibungen abzubau-

en, 

·  umfangreiche Investitionen namentlich im Bereich der Energieversorgung und 

der Haustechnik zu realisieren, 



·  den Energieverbrauch zu reduzieren, den Anschluss an die Fernwärmeversor-

gung AVARI zu realisieren sowie eine leistungsfähige Sonnenkollektorenanla-

ge zu installieren. Damit ist der ganze Betrieb auf eine CO2-neutrale Basis 

umgestellt. 

 

Der Leistungsvereinbarung 2006 bis 2015 lag ein Investitionsprogramm zugrunde, 

dessen Hauptposten die Gebäude- und Techniksanierung des Hauptgebäudes in 

der Höhe von 2,67 Millionen Franken bzw. Gesamtinvestitionen bis 2015 von 

4,623 Millionen Franken umfasste. Im Laufe des Jahres 2009 wurden die Vorbe-

reitungen für die umfassende Sanierung des Hauptgebäudes in Angriff genom-

men. Nach Abschluss der Detailplanung ergibt sich wegen verschärfter Energie-

sparvorschriften bis ins Jahr 2025 für den Bereich des Service public ein Investiti-

onsbedarf von brutto 8,1 Millionen Franken. Nach Abzug der Vorsteuern und Sub-

ventionen verbleibt ein Kapitalbedarf von rund 7,3 Millionen Franken. Die Berech-

nungen im Jahr 2005 gingen noch von 4,623 Millionen Franken aus. 

 

Der Gemeinderat wird der Versammlung beantragen, 

a) die Leistungsvereinbarung zwischen den Einwohnergemeinden 

Interlaken, Matten und Unterseen und der Freiluft- und Hallenbad 

Bödeli AG vom 14. Juni 2006, 

b). den Aktionärsbindungsvertrag zwischen den Einwohnergemeinden 

Interlaken, Matten und Unterseen vom 14. Juni 2006 betreffend Freiluft- 

und Hallenbad Bödeli AG sowie 

c). das Reglement über die Spezialfinanzierung Erneuerungsf onds 

Bödelibad vom 7. Dezember 2005 (Reglementsänderung) 

um weitere zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern . 

 

 

3.  Änderung der Artikel 3 und 4 des Kurtaxenreglem ents vom 17. Dezem-
ber 1985 

 

Die Tourismusorganisation Interlaken beantragte den Gemeinden des Vereinsge-

biets, das Kurtaxenreglement anzupassen. Dabei geht es um die Art. 3 und 4 des 

Reglements vom 17. Dezember 1985 betr. Bemessung der Kurtaxe sowie Entrich-

tung eines Pauschalansatzes. Der Kurtaxen-Plafond soll generell um Fr. 1.00 pro 



Logiernacht bzw. Fr. 50.-- pro Zimmer/Wohnwagen pro Jahr bei den Pauschalkur-

taxen erhöht werden. Die Tourismusorganisation hält jedoch ausdrücklich fest, 

dass nur der Plafond im Reglement geändert wird. Bis auf weiteres ist keine Erhö-

hung der geltenden Kurtaxenansätze vorgesehen.  

 

Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung beantragen, den Änderungen 

der Artikel 3 und 4 des Kurtaxenreglements vom 17. Dezember 1985 zuzustim-

men.  

 

 

4. Anpassung der Vereinbarung vom 16. Juni 1995 zwi schen der Einwoh-
nergemeinde Interlaken und den Einwohnergemeinden M atten und Un-
terseen betr. Industrielle Betriebe Interlaken 

 

An der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 1995 wurde eine Vereinbarung der 

Gemeinden Matten, Unterseen und Interlaken mit der IBI genehmigt. In Artikel 18 

ist festgelegt, dass die Gemeinden jährlich eine Entschädigung von 1.8 % des ge-

samten Umsatzes aus Gas- und Elektrizitätslieferungen erhalten, welche die IBI 

auf dem jeweiligen Gemeindegebiet erzielt. 

 

Die Veränderungen im Strommarkt bedeuten, dass die Kunden Energie frei kaufen 

können. Der Verwaltungsrat der IBI hat den Gemeinden vorgeschlagen, neu eine 

Entschädigung von 5 % pro durchgeleiteter Kilowattstunde Strom vorzusehen. Das 

Gas soll von einer Entschädigung ausgenommen werden. Für Matten würde die 

Abgabe pro durchgeleiteter Kilowattstunde einen jährlichen Mehrertrag von CHF 

15'000.00 – 20'000.00 bedeuten.  

 

Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung beantragen, die Vereinbarung 

vom 16. Juni 1995 zwischen der Einwohnergemeinde Interlaken und der Einwoh-

nergemeinde Matten wie folgt zu ändern: 



 

Bisherige Fassung Ziffer 18: 

Ansprüche der Gemeinden Die Industriellen Betriebe Interlaken richten der jeweiligen 
Einwohnergemeinde eine jährliche Entschädigung von 1,8 
Prozent der gesamten Einkünfte aus, welche die Industriellen 
Betriebe Interlaken auf dem jeweiligen Gemeindegebiet aus 
dem Verkauf von Strom und Gas erzielen.  
 

 

Neue Fassung Ziffer 18:  

Ansprüche der Gemeinden 1 Die Industriellen Betriebe Interlaken richten der jeweiligen 
Einwohnergemeinde eine jährliche Entschädigung pro Kilo-
wattstunde Elektrizität aus, die sie im jeweiligen Gemeindege-
biet durchleiten. 
  

 2 Die Entschädigung pro Kilowattstunde nach Absatz 1 beträgt 
5 Prozent des von den Industriellen Betrieben Interlaken fest-
gelegten Durchleitungspreises pro Kilowattstunde.  

 

 

5. Beschlussfassung über das Reglement für die Spez ialfinanzierung 
Werterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens 

 

Für Spezialfinanzierungen des Werterhalts der Liegenschaften des Finanzvermö-

gens sind zwingend Rechtsgrundlagen in Form eines Gemeindereglements zu 

schaffen. Diese Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für die 

Finanzierung von Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten im Bereich der Liegen-

schaften des Finanzvermögens. 

 

Wichtig ist die Festsetzung der Einlage in % und die Festlegung des maximalen 

Bestandes dieser Spezialfinanzierung. Die Einlage von mind. 1 % bis max. 10 % 

des GVB-Wertes erscheint dem Gemeinderat als zweckmässiger Finanzrahmen.  

 

Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung beantragen, dem Reglement für 

die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens zuzu-

stimmen.  

 



 

6. Feuerwehr Bödeli; Aufnahme der Gemeinde Bönigen als Verbandsge-
meinde im Gemeindeverband Feuerwehr Bödeli 

 

Im Dezember 2008 gelangte die Gemeinde Bönigen mit der Anfrage an die Feuer-

wehr Bödeli, ob eine Aufnahme in den Gemeindeverband Feuerwehr Bödeli mög-

lich sei. An verschiedenen Arbeitssitzungen mit Verantwortlichen aus den Berei-

chen Politik und Feuerwehr wurde das Konzept für die Aufnahme der Gemeinde 

Bönigen in den Gemeindeverband erarbeitet. Für die bisherigen Verbandsgemein-

den entstehen aus dem Anschluss der Gemeinde Bönigen keine Mehrkosten und 

der Prozentansatz der Wehrdienstersatzabgabe muss nicht angehoben werden. 

Nach Artikel 13 des Organisations- und Feuerwehrreglements beschliessen die 

Verbandsgemeinden über die Aufnahme neuer Mitglieder des Verbandes. In Mat-

ten ist dafür die Gemeindeversammlung zuständig.  

 

Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung beantragen, der Aufnahme der 

Gemeinde Bönigen als Verbandsgemeinde im Gemeindeverband Feuerwehr Bö-

deli zuzustimmen. 

 

 

7. Wahl eines Mitglieds in die Finanzkommission 
 

Flück Sandra, Rütigässli 3, reichte die Demission als Mitglied der Finanzkommis-

sion ein. Zuständig für die Ersatzwahl ist die Gemeindeversammlung. Der Wahl-

vorschlag für die Nachfolgeperson erfolgt an der Gemeindeversammlung.  

 

 

8. Abrechnungen; 
Kreditabrechnung Kongresserweiterung Interlaken 

 

Der Gemeinderat unterbreitet der Versammlung folgende Abrechnung zur Kennt-

nisnahme: 



 

Kredit Gemeindeversammlung vom 05.12.2007 CHF 750'000.00 

Total Kosten zu Lasten der Einwohnergemeinde CHF 750'000.00 

Mehr- oder Minderkosten CHF            0.00 

 ============= 

 

 

      Der Gemeinderat 

 


